
Hauptsatzung

Aufgrund der §§19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung

(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fas

sung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch

Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47) hat der Gemeinderat der

Gemeinde Marth in der Sitzung am 31.03.2026 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

§1
Name

(1) Die Gemeinde führt den Namen „M a r t h".

§2

Gemeindewappen, Gemeindeflagge, Gemeindesiegel

(1) Die Gemeinde führt ein eigenes Wappen.

Das Wappen der Gemeinde zeigt in blau im Schildfuß einen roten Berg, belegt mit einem

sechsspeichigen silbernen Rad, dahinter eine silberne Burg mit Zinnenturm, beseitet mit je

einer goldenen Hellebarde, die aus der Mauer wachsen.

(2) Die Flagge der Gemeinde ist gelb mit blauen Flanken und trägt das Gemeindewappen.

(3) Das Dienstsiegel trägt das Gemeindewappen

im oberen Halbbogen „Thüringen"

im unteren Halbbogen „Gemeinde Marth".

§3

Bürgerbegehren - Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde

die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen (Bürgerbegehren). Nach Zustan

dekommen des Bürgerbegehrens wird die Angelegenheit den Bürgern zur Entscheidung

vorgelegt, sofern der Gemeinderat, sich das Anliegen nicht zu eigen macht.

(2) Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Gemeinderat den Bürgern eine Angele

genheit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen (Ratsre
ferendum).
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(3) Der erfolgreiche Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses der

Gemeinde.

(4) Das Nähere zur Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Ratsbegehren und

Ratsreferendum regelt das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Einwohnerantrag,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (ThürEBBG) in der jeweils geltenden Fassung.

§4

Einwohnerfragestunde und -Versammlung

(1) Bei öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates soll den Einwohnern Gelegenheit gegeben

werden, Fragen zu gemeindlichen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Gemein

derates fallen, zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Einwohneran

fragen, Anregungen oder Vorschläge zu Tagesordnungspunkten, die nichtöffentlich be

handelt werden, sind unzulässig. Es dürfen bis zu zwei Einwohneranfragen, Anregungen
oder Vorschläge von einem Einwohner, Verein oder Verband mit Sitz in der Gemeinde

Marth pro Sitzung gestellt werden. Die Einwohneranfragen, Anregungen oder Vorschläge

müssen sich jeweils auf ein Thema beziehen und spätestens zwei Tage vor der Sitzung
schriftlich oder per E-Mail in der Gemeindeverwaltung (E-Mail: marth@vghr.de) einge-
hen. Einwohneranfragen dürfen bis zu zwei einzelne Fragen enthalten. Die Einwohnerfra

gestunde ist Bestandteil der öffentlichen Sitzung und kann auf 30 Minuten begrenzt wer
den; in Ausnahmefällen karm sie durch den Bürgermeister bis auf 45 Minuten ausgedehnt
werden. Die Redezeit eines Fragestellers beträgt höchstens 5 Minuten. Es genügt eine
mündliche Beantwortung der Einwohneranfrage/n durch den Bürgermeister. Eine Aus

sprache und/oder Beratung in der Sache findet nicht statt. Zulässig sind bis zu einer the

menbezogenen Nachfrage/n durch den/die Fragesteller. Ist die Beantwortung der Nach-

frage/n nicht während der Sitzung möglich, erfolgt deren Beantwortung im Nachgang
oder in der folgenden Gemeinderatssitzung.

(2) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jährlich eine Einwohnerversammlung ein,
um die Einwohner über wichtige Gemeindeangelegenheiten, insbesondere über Planun

gen und Vorhaben der Gemeinde, die ihre strukturelle Entwicklung unmittelbar und

nachhaltig beeinflussen oder über Angelegenheiten die mit erheblichen Auswirkungen
für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu unterrichten und diese mit ihnen

zu erörtern. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor der Einwohnerversamm

lung unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung in ortsüblicher weise öffentlich zur

Einwohnerversammlung ein.

(3) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwohnerversammlung. Er hat im Rahmen

der Erörterung den Einwohnern in ausreichendem Umfange Gelegenheit zur Äußerung
zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann der Bürgermeister zum Zweck der umfas

senden Unterrichtung Gemeindebedienstete sowie Sachverständige hinzuziehen.
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(4) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Gemeindeangelegenheiten die nicht von

der Tagesordnung der Einwohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei Tage

vor der Einwohnerversammlung bei der Gemeinde einreichen. Die Anfragen sollen vom

Bürgermeister in der Einwohnerversammlung beantwortet werden.

Ausnahmsweise kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer Frist von 3 Wo

chen schriftlich beantworten.

§5
Vorsitz im Gemeinderat

Den Vorsitz im Gemeinderat führt der Bürgermeister, im Fall seiner Verhinderung sein Stell
vertreter.

§6

Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern der Gemeinde gewählt und ist eh
renamtlich tätig.

(2) Der Gemeinderat überträgt dem Bürgermeister Angelegenheiten zur selbstständigenEr

ledigung. Näheres hierzu ist in der Geschäftsordnung der Gemeinde Marth

- § 20 Zuständigkeit des Bürgermeisters - geregelt.

§7

Beigeordnete

Der Gemeinderat wählt 1 ehrenamtlichen Beigeordneten.(1)

(2) Der Bürgermeister wird im Fall seiner Verhinderung durch den Beigeordneten vertreten.

§8
Ausschüsse

(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat dem

Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu tra

gen, soweit Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. Über
steigt die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kaim jedes

Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in

einem Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der Gemeinderat

entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem Ausschuss

dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird.

(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgteinheitlichnach

dem mathematischen Verhältnisverfahren Hare/Niemeyer.
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(3) Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse regelt im Übrigen die
Geschäftsordnung für den Gemeinderat.

§9

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren,

sollen diese in angemessener Weise beteiligt werden. Die Beteiligung kann insbesondere er

folgen durch

die Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates,

- die Durchführung von Versammlungen mit Kindern und Jugendlichen entsprechend den
Einwohnerversammlungen gern. § 15 Abs. 1 ThürKO,

- Umfragen bei Kindern und Jugendlichen,

- Umfragen in Jugendforen oder

die Durchführung von Jugendworkshops.

Der Bürgermeister entscheidet in Abhängigkeit der einzelnen Planungen und Vorhaben, in
welcher Form und bis zu welchem Alter die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden.

§10

Ehrenbezeichnungen

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das Wohl ihrer Einwoh

ner verdient gemacht haben, können zu Ehrenbürgern ernannt werden.

(2) Personen, die als Mitglieder des Gemeinderates, Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamte,

hauptamtliche Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr

Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

Bürgermeisterin oder Bürgermeister - Ehrenbürgermeisterin oder Ehrenbürgermeister.
Beigeordnete oder Beigeordneter - Ehrenbeigeordnete oder Ehrenbeigeordneter
Gemeinderatsmitglied - Ehrengemeinderatsmitglied
Sonstige Ehrenbeamtinnenoder Ehrenbeamte- eine die ausgeübte ehrenamtliche Tätig
keit kennzeichnende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-,,. Die Ehrenbezeichnung
soll sich nach der zuletzt oder überwiegend ausgeübten Funktion richten.

(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vorteilhafterWeise zur Meh

rung des Ansehens der Gemeinde beigetragen haben, körmen besonders geehrt werden.
Der Gemeinderat karm dazu spezielle Richtlinien beschließen.

(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnung soll in feierlicherForm

in einer Sitzung des Gemeinderates unter Aushändigung einer Urkunde vorgenommen
werden.
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(5) Die Gemeinde kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen unwürdi
gen Verhaltens widerrufen.

§11

Entschädigungen

(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den Bera

tungen und Entscheidungen des Gemeinderates als Entschädigung nach Maßgabe der

Thüringer EntschädigungsVerordnung:

ein Sitzungsgeld von 30,- €

für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder ei

nes Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Gemeinderatsmitgliede r, die an einem Tag an
mehreren Sitzungen teilnehmen wird gleichwohl nur Sitzungsgeld für die Teilnahme an

zwei Sitzungen gewährt.

(2) Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter und Angestellte sind, haben außerdem Anspruch
auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalls und der notwendigen Auslagen. Selb
ständig Tätige erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 € je volle Stunde für den
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist.

Sonstige Gemeinderatsmitglieder, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen Mehrperso
nenhaushalt von mindestens 3 Personen führen (§ 13 Abs. 1 Satz 4 ThürKO), erhalten ei

ne Pauschalentschädigung von 7,50 € je volle Stunde. Die Ersatzleistungen nach diesem

Absatz werden nur auf Antrag sowie für höchstens 8 Stunden pro Tag und auch nur bis
19.00 Uhr gewährt.

(3) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Reisekosten nach Thüringer Reisege
setz (ThürRKG) in der derzeitig gültigen Fassung gezahlt.

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die vom Gemeinderat berufen sind, die nicht Mitglied des Ge
meinderates sind, gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienst

ausfalls und Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen 20,00 €.
Bei der Durchführung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgen
den Tag erhalten die Mitglieder des WahlvorStandes eine pauschale Entschädigung wie
folgt:

Wahlvorsteher als Vorsitzender in Höhe von 60,00 €
Stellvertreter des Wahlvorstehers sowie die Beisitzer in Höhe von 40,00 €
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(5) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten nach Maßgabe der Thüringer Ver

ordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeam

ten auf Zeit die folgenden Aufwandsentschädigungen:

der ehrenamtliche Bürgermeister

der ehrenamtliche Erste Beigeordnete

460,- €/Monat

105,- €/Monat

(6) Der/die Ortschronist/in erhält für die ehrenamtliche Tätigkeit eine Entschädigung in Hö
he von 100,00 € jährlich.

(7) Der/die Schriftführer/in erhält für die ehrenamtliche Tätigkeit eine Entschädigung von
30,-€/Sitzung.

§12

Öffentliche Bekanntmachung

(1) Satzungen der Gemeinde werden öffentlich bekarmt gemacht durch Anschlag an der
Verkündungstafel. Entsprechende Verkündungstafel ist an der folgenden Stelle aufge
stellt bzw. angebracht

Bergstraße 4 in 37318 Marth

Auf den bekannt zu machenden Schriftstücken ist der Zeitraum des Aushangs zu ver
merken. Auf bekannt gemachten Schriftstücken sind Ort und Zeit des Aushangs, sowie
Zeitpunkt der Abnahme unterschriftlich zu bescheinigen.

Vorstehende Regelungen gelten, Fristen ausgenommen, auch für die Bekarmtmachung
von Tag, Zeit, Ort, Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates bzw. Ausschüsse.

(2) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Gemeinderates
(und seiner Ausschüsse) ist mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an den Ver

kündungstafeln an diesem Tag vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dür

fen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenommen werden.

(3) Sind Pläne, Karten und andere zeichnerische Darstellungen Bestandteil einer Satzung
und damit verbundene Texte und Erläuterungen bekannt zu geben, so werden diese ab
weichend von Absatz 1, werm gesetzlich nicht eine andere Auslegungsfrist und -form

bestimmt ist, während der Dienststunden der Verwaltungsgemeinsch aft „Hanstein-

Rusteberg", Steingraben 49 in 37318 Hohengandern, zu jedermannsEinsichtfür die Dau
er von 7 Tagenausgelegt.
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(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amtliche oder ortsübliche) Bekanntma

chungen gilt Abs. 1 entsprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas anderes

bestimmt. Im Übrigen findet die Thüringer Verordnung über die öffentliche Bekanntma

chung von Satzungen der Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise (Thü

ringer Bekanntmachungsverordnung) in ihrer jeweiligen Fassung Anwendung.

(5) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch § 12 Abs. 1 dieser Satzung festgelegten
Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so

erfolgt die Bekanntmachung durch Verteilung von Flugblättern an die Haushalte der

Mitgliedsgemeinden.

§13
Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird nach den Grundsätzen der Verwaltungs
buchführung geführt.

§14

Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Die in dieser Hauptsatzung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten für
Frauen, Männer sowie alle weiteren Geschlechtsformen.

(2) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 28.03.2023, sowie die 1. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung vom 25.04.2025 außer Kraft.

Marth, den 18.05.2026

Dreiling

Bürgermeister


